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Persönliches Eigentum des Wehrmannes

7. Brillen- und [//irense/inden

Für die gemäss VR Ziffer 569 und Ziffer 22 der Administrativen Weisungen Nr. 1 des Ober-
kriegskommissariates vom 1. Januar 1958 dem Oberkriegskommissariat einzureichenden Schaden-
ersatzgesuche ist nebst dem ausführlichen Rapport Uber den Hergang des verursachten Schadens
der Kaufnachweis (Preis, Anschaffungsjahr) für die defekte Brille bzw. Uhr beizubringen, sofern
der Schadenersatz Fr. 30.— übersteigt.

Bern, den 31. Dezember 1960. Oierkn'egsfcommissan'at,
Der Oberkriegskommissär:

Oberstbrigadier /u/Hund

Vorschriften über das Rechnungswesen der Schweizerischen Armee für 1961

Im Jahre 1961 haben die nachstehenden Vorschriften und Weisungen Gültigkeit:

— Verwaltungsreglement für die Schweizerische Armee (VR 58)

— Anhang zum Verwaltungsreglement (Anhang VR 58)

— Administrative Weisungen Nr. 1, gültig ab 1. Januar 1958

—• Nachtrag Nr. 1 und Administrative Weisungen Nr. 2, gültig ab I.Januar 1959

— Nachtrag Nr. 2 und Administrative Weisungen Nr. 3, gültig ab 1. Januar 1960

— Nachtrag Nr. 3 und Administrative Weisungen Nr. 4, gültig ab 1. Januar 1961

—• Preisliste OKK, gültig ab 1. Januar 1961

— Richtpreise, gültig für die Selbstsorge ausserhalb der Waffenplätze (werden durch das OKK
periodisch veröffentlicht)

—• Verzeichnis der Waffenplatzlieferanten (für Dienstleistungen auf Waffenplätzen)

— Weisungen für die Ausbildung und Organisation in Kursen im Truppenverband (WAO, gültig
ab 1. Januar 1960)

—• Weisungen betreffend Reparatur des Militärschuhwerks, gültig ab 1. Januar 1961 (MA 1960,

Nr. 6)

— Weisungen betreffend die Meldekarte und die Bescheinigung der Soldtage gemäss Erwerbs-
ersatzordnung, gültig ab 1. Januar 1960

— Verzeichnis der Bank- und Poststellen, bei welchen Vorschussmandate eingelöst werden können

— Weisungen betreffend die Truppenverpflegung vom 15. März 1957

— Weisungen über die Versorgung der Truppe mit Betriebsstoffen vom 31. Januar 1959

— Tankstellenverzeichnis, gültig ab 1. Januar 1961 (wird durch EDMZ in einigen Wochen zuge-
stellt)

Winterübung 1960 61
der Zentraltechnischen Kommission des Schweizerischen Fourierverbandes

—er. In der letzten Nummer unserer Zeitschrift haben wir die Aufgaben zusammen mit dem

Lagebericht, dem Verteidigungsbefehl und den Lageskizzen für die Winterübung 1960 / 61

veröffentlicht. Die Probleme, die sich bei der Verpflegung in der Verteidigungsstellung ergeben

sind mannigfach, aber für jeden Rechnungsführer auf Grund der gegebenen Unterlagen lösbar.
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